
Haftung eines 
Fahrschulleiters

In einer Fahrschule unter-
schritten Fahrlehrer in eini-
gen Fällen die vorgeschrie-
bene Dauer der Perfektions-
fahrten, die im Rahmen der
Fahrausbildung erforderlich
waren. Da der Fahrschulbe-
sitzer verstorben war, erging
ein Straferkenntnis der BH
an den Fahrschulleiter als
zur Vertretung nach außen
berufenes Organ. 

Dieser wandte ein, er sei
nur deshalb zum Leiter be-
stellt worden, weil der bishe-
rige Besitzer verstorben sei.
Inhaberin sei die Verlassen-
schaft, die durch eine Erbin
vertreten werde. Den Fahr-
schulleiter treffe eine Ver-
antwortlichkeit gegenüber
dem Unternehmensinhaber,
was die Einräumung einer
entsprechenden Anord-
nungsbefugnis erfordere.
Hätte der Gesetzgeber mit
der Stellung als verantwortli-
cher Leiter einer Fahrschule
zugleich auch eine verwal-
tungsstrafrechtliche Verant-
wortung begründen wollen,
so hätte er dies ausdrücklich
anordnen müssen, wie dies
etwa beim gewerberechtli-
chen Geschäftsführer erfolgt
sei. Das zur Vertretung nach
außen berufene Organ im
Sinne des Verwaltungsstraf-
gesetzes sei die Erbin. 

Der Verwaltungsgerichts-
hof hob den Bescheid auf:
„Das verfassungsrechtliche
Bestimmtheitsgebot verlangt
für Strafbestimmungen eine
besonders genaue gesetzli-
che Determinierung des un-
ter Strafe gestellten Verhal-
tens. Ferner darf eine Tat nur
bestraft werden, wenn sie
gesetzlich vor ihrer Bege-
hung mit Strafe bedroht
war.“ Erforderlich wäre

demnach die Normierung ei-
ner besonderen verwaltungs-
strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit eines Fahrschullei-
ters. Diesen Anforderungen
werde der von der Behörde
zitierte § 113 Abs. 2 KFG
nicht gerecht. Darin ist nur
das Erfordernis eines Fahr-
schulleiters normiert, wenn
eine Fahrschule nach dem
Tod ihres Besitzers vom hin-
terbliebenen Ehegatten oder
von Nachkommen ersten
Grades weitergeführt wird,
die selbst die erforderlichen
Voraussetzungen nicht erfül-
len. 

Das Führerscheingesetz
lasse dem VwGH zufolge
gleichfalls keinen Anhalts-
punkt für eine verwaltungs-
strafrechtliche Verantwor-
tung eines Fahrschulleiters
erkennen. Es fehle auch an
Anhaltspunkten, dass der
Fahrschulleiter zum verant-
wortlichen Beauftragten für
die gegenständliche Zulas-
sungsstelle bestellt worden
wäre, da es hierfür seiner
nachweislichen Zustimmung
bedurft hätte.

VwGH 2010/02/0237, 
26.11.2010

Winterdienst

Anrainer beantragten die
Befreiung von der Verpflich-
tung zur winterlichen Be-
treuung (Schneeräumung,
Streuen bei Glatteis) eines
Verbindungswegs. Sie argu-
mentierten, der Weg werde
kaum frequentiert und
schwächere Verkehrsteilneh-
mer könnten den Weg mit
über 50 Stufen nicht benüt-
zen. Spaziergänger würden
den angrenzenden Wald im
Winter mangels Schneeräu-
mung der Waldwege nicht
begehen. Die Behörde hätte
daher eine Verkehrsfrequen-
zerhebung durchführen müs-
sen. Fußgängern sei ein Um-
weg in der Dauer von fünf
Minuten zumutbar. Zwei
Schneeräumdienste hätten
wegen der Gefährlichkeit
des Weges den Winterdienst
bereits abgelehnt. Die Anrai-
ner des anschließenden
Weges seien von der Betreu-
ungspflicht befreit. Antrag
und Berufung wurden abge-
wiesen, da Erhebungen der
Behörde ergeben hatten,
dass der Verbindungsweg
vor allem von Schulkindern

frequentiert werde und für
den gesamten Fußgängerver-
kehr als kürzeste Zugangs-
verbindung zu einer Bushal-
testelle diene. Der Weg wer-
de regelmäßig von Fußgän-
gern auch während der Win-
termonate benützt, wofür
auch die vorhandene öffent-
liche Beleuchtung spreche.

Der Verwaltungsgerichts-
hof erörterte die höchstge-
richtliche Rechtsprechung:
Demnach kommt es bei der
Prüfung, ob eine Einschrän-
kung der Verpflichtung der
Anrainer zur Befreiung der
Gehwege von Schnee und
Verunreinigungen zulässig
sei, weder darauf an, von
welchen Fußgängern die
Straße benützt werde, noch
ob die Benützung der ande-
ren Straßenseite für die
Fußgänger sicherer sei. Das
Argument der Beschwerde-
führer, behinderte oder ältere
Menschen sowie Personen
mit Kinderwagen könnten
den Weg ohnehin nicht be-
gehen, ändere daher nichts
an der Verpflichtung zur
Schneeräumung. Auch kom-
me dem Umstand, wie viele
Fußgänger diese Straße
benützten, keine Bedeutung
zu. Daher war von einer
Fußgängerfrequenzerhebung
Abstand zu nehmen.

Der Umstand, dass den
Anrainern des anschließen-
den Wegs eine Befreiung
von der Schneeräumpflicht
gewährt worden sei, ändere
laut VwGH nichts, da eine
Benützung des gegenständli-
chen Wegs zumindest in Be-
zug auf die Fußgänger, ins-
besondere auch Schulkinder,
von der Behörde schlüssig
dargelegt worden sei. Als
unzutreffend erwies sich die
Behauptung der Anrainer,
der dargelegte Alternativweg
stelle keinen Umweg dar
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und sei vermutlich sogar
kürzer, zumal die Anrainer
selbst einräumten, der Weg
sei „nur 44 m länger“. Die
behauptete geringfügig län-
gere Wegstrecke war jedoch
aufgrund der im Akt befind-
lichen Planunterlagen für
den Verwaltungsgerichtshof
nicht nachvollziehbar. „Inso-
weit die Beschwerdeführer
erstmals in der Beschwerde
behaupten, es sei eine Räu-
mung des Weges wegen der
sonstigen Schneeräumung
durch die Gemeinde Wien,
durch die der ganze Weg
bzw. der Eingang zu diesem
Weg verschüttet werde, un-
möglich, verstoßen sie gegen
das Neuerungsverbot“, so
der VwGH. Die Beschwerde
wurde abgewiesen.

VwGH 2010/02/0175,
19.7.2011

Ausnahmebewilligung
für Kurzparkzone

Ein emeritierter Rechts-
anwalt beantragte eine Aus-
nahmebewilligung für das
Parken in der Kurzparkzone
und begründete dies mit
„Versorgung der Familie“.
Die Behörde wies den An-
trag ab, da der Antragsteller
in der Tiefgarage der Wohn-
hausanlage, wo er seinen
Hauptwohnsitz habe, einen
privaten Garagenplatz an-
mieten könne. Dagegen er-
hob der Antragsteller Be-
schwerde, worin er ausführ-
te, dass er über keine private
Abstellmöglichkeit verfüge,
weil er nicht Eigentümer ei-
nes Abstellplatzes in der
Tiefgarage der von ihm be-
wohnten Wohnhausanlage
sei.

Der Verwaltungsgerichts-
hof: „Gemäß § 45 Abs. 4 St-
VO ist ein persönliches In-
teresse an der Ausnahmebe-
willigung nachzuweisen,
wonach spezifisch in der
Person des Antragstellers ge-
legene Umstände vorliegen,
gerade in der Nähe des
Wohnsitzes während der

Parkzeitbeschränkung in der
Kurzparkzone zu parken.“
Ein solches berücksichti-
gungswürdiges persönliches
Interesse könne nur in einem
Umstand begründet sein, der
dieses Interesse von den all-
gemeinen Interessen der An-
wohner, ihre Autos in der
Nähe des Wohnsitzes zu par-
ken, unterscheide. Nach den
Gesetzesmaterialien fehlt es
an einem persönlichen Inter-
esse, wenn eine private Ab-
stellmöglichkeit besteht.
Laut VwGH ist dies auch
dann der Fall, wenn der An-
tragsteller die tatsächliche
Möglichkeit hat, in der Tief-
garage seiner Wohnhausan-
lage einen Abstellplatz zu
mieten. Dabei ist eine unter
dem Gesichtspunkt der Zu-
mutbarkeit vorzunehmende
Relation der Einkommens-
und Vermögenssituation zu
den, die Kosten für eine
Ausnahmegenehmigung
übersteigenden, Kosten der
Anmietung eines Abstell-
platzes herzustellen.

Der Antragsteller führte
dazu aus, dass die Anmie-
tung des privaten Garagen-
platzes monatlich 130 Euro
kosten würde, während er
bei Ausstellung einer An-
wohnerkarte nur 222 Euro
für 24 Monate bezahlen
müsste. Als emeritierter
Rechtsanwalt verfüge er mo-
natlich nach Abzug der
Krankenversicherung nur
über ein Einkommen von
rund 1.350 Euro. Der VwGH
schloss sich der Ansicht der
Behörde an, dass dieser Be-
trag die Anmietung eines
privaten Abstellplatzes er-
mögliche: „In diesem Zu-
sammenhang ist auch zu
berücksichtigen, dass in Re-
lation zu einer Ausnahmege-
nehmigung ein privater Ab-
stellplatz stets mit finanziell
höheren Belastungen ver-
bunden ist, bietet doch nur
der private Abstellplatz die
Gewissheit einer ausschließ-
lichen Verfügbarkeit des In-
habers.“ Die Tätigkeit des
Antragstellers für einen Sti-
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pendienstiftungsfonds, die
Treuhandkontrolltätigkeit im
Auftrag der Tiroler Rechts-
anwaltskammer sowie seine
Sachwaltertätigkeit waren
bei Beurteilung des Vorlie-
gens eines persönlichen In-
teresses nicht zu berücksich-
tigten, da der verfahrensein-
leitende Antrag auf „Versor-
gung der Familie“ gelautet
hatte. Zudem wurden vom
Antragsteller mit Verweis
auf diese Tätigkeiten keine
spezifisch in seiner Person
gelegenen Gründe nachge-
wiesen, die ein Parken
während der Parkzeitbe-
schränkung in einer Kurz-
parkzone erforderlich mach-
ten. Der Beschwerdeführer
rügte, die Behörde habe sich
nicht mit dem Umstand aus-
einandergesetzt, dass es ihm
auf Grund seines hohen Al-
ters nicht zugemutet werden
könne, Lasten über einen
längeren Weg zu tragen. Der
VwGH: „Dem ist entgegen-
zuhalten, dass nur die Miete
eines Abstellplatzes in un-

mittelbarer Nähe die Garan-
tie des jederzeitigen Abstel-
lens des Fahrzeuges im Nah-
bereich bietet. Auch die Er-
teilung einer Ausnahmebe-
willigung würde dem Be-
schwerdeführer – auf Grund
der wechselnden Situation
des ruhenden Verkehrs –
keine Abstellung seines
Kraftfahrzeuges in unmittel-
barer Nähe zu seiner Woh-
nung garantieren.“ Der Be-
schwerdeführer bemängelte
letztlich, dass andere Perso-
nen Ausnahmebewilligungen
erhalten hätten. Dazu war zu
bemerken, dass die gesetzli-
chen Voraussetzungen, be-
zogen auf die Person und die
Lebensumstände des Be-
schwerdeführers, zu prüfen
waren. Dass andere Perso-
nen über Ausnahmebewilli-
gungen verfügten, war für
das vorliegende Verfahren
irrelevant. Die Beschwerde
wurde abgewiesen.

VwGH 2010/02/0170,
17.12.2010

Valerie Kraus
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Kurzparkzone: Eine Ausnahmebewilligung für das Parken in
einer Kurzparkzone setzt das Vorliegen eines „spezifischen
persönlichen Interesses“ voraus.
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